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Versicherungswirtschaft e.V. (GDV),

- Institut für Brandschutztechnik und Sicher-
heitsforschung GmbH, Österreich,

- Institut für technische Sicherheit – 
SCHUTZHAUS, Österreich, 

- Sicherheitsinstitut, Schweiz.

1 Allgemeines 

Ein Brandmelde- und Brandbekämpfungssystem 
in einem Tunnel kann durch das frühzeitige Er-
kennen und Bekämpfen eines Brandes helfen, 
katastrophale Schäden, sei es durch das Feuer 
selbst oder durch den entstehenden Brandrauch, 
zu verhindern. Ziel hierbei ist es, 

� die Flucht und Rettung von Personen, 
� die Brandbekämpfung und auch 
� den Schutz des Bauwerkes

zu ermöglichen. Ungeachtet dessen sollten bei 
der Erstellung eines Schutzkonzeptes alle sicher-
heitstechnischen Maßnahmen, wie die Entrau-
chung, Überwachung, Flucht- und Rettungswege 
(entsprechende Fluchträume), Beleuchtung, in 
Betracht gezogen und auf das Risiko abgestimmt 
werden. Auch bei der Installation eines Brand-
melde- und Brandbekämpfungssystems ist eine 
gut ausgerüstete Feuerwehr mit einer kurzen An-
rückzeit für eine wirksame Schadenminimierung 
unabdingbar. Das vorliegende Merkblatt zeigt 
schutzzielorientierte Konzepte zur Vermeidung 
der Brandweiterleitung oder Brandübertragung 
sowie zur Brandrauchverminderung auf, die maß-
geblich zur Umsetzung des Sach- und Personen-
schutzes beitragen können.

2 Bemessungsgrundlagen

Als Brandmeldesystem (BMS) ist ein für den 
Anwendungsfall Tunnel geeignetes System aus-
zuwählen. Existiert für ein BMS eine Anerkennung 
auf der Grundlage entsprechender Richtlinien, so 
sind diese für Planung und Einbau zu berücksich-
tigen.

Darüber hinaus gelten die jeweiligen nationalen, 
für Tunnel relevanten Vorschriften.

Sind im vorliegenden Merkblatt keine besonde-
ren Anforderungen festgelegt, gelten die jeweili-
gen Richtlinien für Sprühwasser-Löschanlagen, 

wie z.B. VdS 2109, Richtlinien für Sprühwasser-
Löschanlagen, Planung und Einbau.

Das im Folgenden beschriebene Brandbekämp-
fungssystem ist universell auf jeden Tunnel über-
tragbar. Abweichungen von den Parametern be-
dürfen jedoch zusätzlicher Versuche, um die Ein-
haltung der in Abschnitt 4.5 festgelegten Kriterien 
nachzuweisen.

Für die Auslegung des Brandbekämpfungssy-
stems eines Tunnels ergeben sich die folgenden 
Parameter:

Mindest-Wasserbeaufschlagung
15 mm/min

Zumischung
min. 3 % AFFF-Schaummittel

Gruppenwirkfl äche
Tunnelbreite x 30 m 
(entspricht einer Löschsektion)

Gesamtwirkfl äche
3 x Tunnelbreite x 30 m 

Betriebszeit Wasserversorgung
Anrückzeit der Feuerwehr bis zum 
ungünstigsten Punkt zuzüglich 15 min, 
jedoch mindestens 30 min

Betriebszeit Schaummittel
Anrückzeit der Feuerwehr bis zum 
ungünstigsten Punkt zuzüglich 15 min, 
jedoch mindestens 30 min

Hinweis: Die Anrückzeit ist mit der Feuerwehr 
abzustimmen.

Düsenschutzfl äche
9 m²

Wasseraustrittszeitpunkt
spätestens 30 s nach Öffnen des Alarmventils

Wasserversorgung
Beim Einsatz von Pumpen besteht die 
Wasserversorgung aus zwei Pumpen mit 
einem Vorratsbehälter oder drei Pumpen 
à 50 % mit einem Vorratsbehälter. 

Anmerkung: Bei drei Wasserquellen à 50 % muss 
jede Wasserquelle mindestens den für die hy-
draulisch ungünstigste Wirkfl äche erforderlichen 
Druck und mindestens 50 % der Wasserrate für 
die hydraulisch günstigste Wirkfl äche zur Verfü-
gung stellen.

Eine mögliche Änderung der Wasserbeaufschla-
gung und der Anordnung der Düsen ist durch 
einen erfolgreichen Brandversuch sowie einem 
Belegversuch nach Abschnitt 4 nachzuweisen.
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3 Ansteuerung

Bei der Auswahl des geeigneten Bandmeldesy-
stems mit einer ausreichenden Ortsaufl ösung 
sind die spezifi schen Umgebungsbedingungen 
im Tunnel (Windgeschwindigkeit, Luftverschmut-
zung) zu berücksichtigen.

Es sind manuelle Auslöseeinrichtungen im Tunnel 
und an der ständig besetzten Stelle vorzusehen.

Für das Brandmeldesystem ist eine Zwei-Mel-
dungsabhängigkeit vorzusehen. Brandmeldun-
gen sind der ständig besetzten Stelle zur Über-
wachung des Tunnels anzuzeigen, wobei die 
erste Meldung ausschließlich das Personal der 
ständig besetzten Stelle alarmiert. Die zweite 
Meldung würde das Brandbekämpfungssystem 
automatisch auslösen.

Die in der Brandmeldeanlage eingesetzten Ener-
gieversorgungs- und Signalverarbeitungsein-
richtungen müssen die Anforderungen der Norm 
EN 54, soweit vorhanden, in Abhängigkeit vom 
vorgesehenen Einsatzort (Tunnel und Versor-
gungsräume) erfüllen. Die spezifi schen Installa-
tionsrichtlinien der Hersteller des Detektionssy-
stems sind zusätzlich zu beachten, sofern höhere 
Anforderungen festgelegt sind. Das Ansprechver-
halten des Systems ist den im Tunnel zu erwar-
tenden Brandszenarien unter Berücksichtigung 
der Umwelt- und insbesondere der Be- und Ent-
lüftungsbedingungen anzupassen. 

Sind mehrere Brandmelderzentralen (BMZ) vor-
handen, sind diese auf die Hauptmelderzentrale 
aufzuschalten. Störungen der/des Brandmelders, 
sowie einer zentralen Signalverarbeitungseinheit 
(BMZ und/oder zentrale Auswerteeinheiten als 
Bestandteil eines Brandmelders) dürfen sich auf 
nicht mehr als 1000 m Tunnellänge auswirken. 
Eine Instandsetzung muss nach spätestens 12 h 
begonnen werden und nach 36 h abgeschlossen 
sein. In dieser Zeit sind andere Sicherheitsmaß-
nahmen, wie z.B. verstärkte Videoüberwachung, 
vorzusehen.

Die Funktionsfähigkeit des gesamten Brandmel-
de- und Brandbekämpfungssystems (insbeson-
dere der Ansteuerung) ist vor der Inbetriebnahme 
sowie mindestens jährlich zu überprüfen.

4 Versuchsbeschreibung

Im Folgenden sind einige wesentliche Parame-
ter aufgeführt, die das in Abschnitt 2 defi nierte 
Brandbekämpfungssystem erfüllt. Bei der Prü-
fung eines davon abweichenden Tunnelschutzsy-
stems sind diese zu berücksichtigen. Die nach-
stehenden Kriterien stellen einen Rahmen für die 
Versuche dar und erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit.

4.1 Brandobjekt

Es ist ein Aufbau zu verwenden, der im Hinblick 
auf brennbare Materialien, der stoffl ichen Zusam-
mensetzung und im Gewicht einem LKW-Anhän-
ger einschließlich Ladung entspricht. Die Brand-
last sollte aus 12,5 % Kunststoff, 87,5 % Holz 
und 8 LKW-Reifen bestehen. Die Materialien sind 
durch eine Plane abzudecken.

Anmerkung: Die Werte wurden analog zum Eu-
reka-Projekt „Brandschutz in Verkehrstunnelan-
lagen“ (E! 499 FIRETUN) festgelegt. Bei dem 
Projekt handelt es sich um Großbrandversuche, 
die von 1990 bis 1991 im Rahmen der gesamteu-
ropäische Forschungsinitiative zur Förderung von 
technologieorientierten, marktnahen Produkten, 
Verfahren und Dienstleistungen für den zivilen 
Weltmarkt (EUREKA) in Tunnelanlagen in Norwe-
gen durchgeführt wurden (s.a. www.eureka.be).

4.2 Auslösung des Brandbekämpfungs-
systems

Der Versuchsaufbau ist mit dem zu verwenden-
den Brandmeldesystem auszustatten. So wird die 
Berücksichtigung der tatsächlichen, system- bzw. 
versuchsspezifi schen Detektionszeit sicherge-
stellt. Die Auslösung der Brandbekämpfungsanla-
ge erfolgt dann im Brandversuch manuell nach der 
zuvor ermittelten Detektionszeit plus der halben 
ermittelten Detektionszeit als Sicherheitszuschlag. 
Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Zeit 
bis zum Wasseraustritt im Versuch mindestens so 
groß ist wie die in den Richtlinien für Planung und 
Einbau festgelegte, maximal zulässige Zeit. 

Die Ortsgenauigkeit des Detektionssystems muss 
ausreichen, um den Brandherd zur Auslösung ei-
ner Löschgruppe sicher zu erfassen.



4.3 Luftströmung

In den Versuchen sind die Längs- und die Quer-
strömung mit der jeweils maximalen Strömungs-
geschwindigkeit zu simulieren. Die in den Versu-
chen simulierten Strömungsgeschwindigkeiten 
stellen die Anwendungsgrenzen dar (maximal 
mögliche Strömungsgeschwindigkeit im Tunnel).

4.4 Tunnelgeometrie

Die Dimensionen (Breite und Höhe) des Tunnels 
sowie seine geometrische Form (Profi l) sind für 
den späteren Anwendungsbereich festzulegen.

4.5 Versuchskriterien

Bei den folgenden Versuchskriterien wird zwi-
schen Kriterien, die im besonderen Maße vor-
nehmlich dem Tunnelschutz dienen und Kriterien, 
die zur Realisierung des Personenschutzes von 
Bedeutung sind, unterschieden.

4.5.1 Kriterien zum Schutz eines Tunnels vor 
den Auswirkungen eines Brandes

Bei den Versuchen ist die Auslösung des Brand-
bekämpfungssystems in Abhängigkeit des ge-
wählten Brandmeldesystems gemäß Abschnitt 
4.2 festzulegen. Spätestens 2 min nach Auslö-
sung des Brandbekämpfungssystems muss am 
Ende der Löschsektion in 2 m Höhe, in der Mitte 
zwischen den Tunnelwänden, eine Temperatur 
< 50 °C vorliegen. Ein Übersprung des Feuers 
auf benachbarte Fahrzeuge darf nicht erfolgen. 
Um dies zu prüfen, ist zusätzlich zu dem in Ab-
schnitt 4.1 beschriebenen Versuchsaufbau ein 
Holzstapel mit Plastikplane in 5 m Entfernung von 
der Löschsektion aufzubauen. Als zwingendes 
Kriterium gilt hierbei, dass der Holzstapel sich 
nicht entzünden darf. Außerdem darf nach 2 min 
in 5 m Abstand zum LKW-Aufbau eine Tempera-
tur von 350 °C und nach 5 min in 5 m Abstand 
eine Temperatur von 250 °C nicht überschritten 
werden.

4.5.2 Kriterien des Brandmelde- und Brand-
bekämpfungssystems zum Schutz von 
Personen

Zur Sicherstellung des Personenschutzes sind 
neben denen des Abschnitts 4.5.1 folgende wei-
tergehende Kriterien einzuhalten:

� Nach 30 min Brandbekämpfungsdauer muss 
mindestens 25 Vol.-% des Normbrandgutes 
noch vorhanden sein.

� 5 min nach Auslösung des Brandbekämp-
fungssystems muss die Temperatur an der 
Stelle mit der höchsten zu erwartenden Tem-
peratur im Deckenbereich < 500 °C sein. Die 
Temperatur wird durch ein Thermoelement ge-
messen, das in einem Abstand von maximal 
0,1 m von der Decke montiert und gegen di-
rekte Wasserbeaufschlagung geschützt ist.

� In 5 m Entfernung vom LKW-Aufbau darf nach 
5 min eine Temperatur von 150 °C nicht über-
schritten werden.

� Die Wärmestrahlung darf 2 min nach Aus-
lösung des Brandbekämpfungssystems am 
Ende der Löschsektion 5 kW/m² nicht über-
schreiten [siehe hierzu: Schönbucher, Berech-
nung von Sicherheitsabständen bei Störfällen 
mit brennbaren Stoffen. In: Schwere Gase und 
Sicherheitsanalyse IV, Frankfurt 1991].

� Die CO2-Konzentration muss im Mittel (5 min-
Mittelwert) 2 min nach Auslösung des Brand-
bekämpfungssystems mindestens um 30 % 
reduziert werden.

5 Scaling

Ohne eine geeignete physikalische Berechnungs-
methode kann keine Übertragung der Versuch-
sergebnisse auf andere Maßstäbe erfolgen. Die 
Methode ist durch großskalige und kleinskalige 
Versuche unter Berücksichtigung der Einfl usspa-
rameter zu validieren. 
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